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A0/ASTL/C7/A AMCf/A/CY/rEA' - C/7E0A7QEE fOA EAT/EE E

Hochschulnachrichten

/4éto'/»ngsvo/V(?/7(?/-

Die Dozentenkonferenz der Abteilung für
Forstwirtschaft der ETH Zürich hat am 26.

April 1988 Professor Jean-Philippe Schütz zum
Abteilungsvorsteher gewählt, und zwar für die
Amtsperiode vom 1. Oktober 1988 bis 30. Sep-
tember 1990.

Bund

EAFV

/wrg Ze/fer, 65/ä/in#

Vor fast 20 Jahren, im Herbst 1968, trat Jürg
Zeller nach zwanzig Jahren Tätigkeit in der da-
maligen Versuchsanstalt für Wasser- und
Erdbau an der ETH an die Eidgenössische An-
stalt für das forstliche Versuchswesen über. Er
übernahm vorerst als Einmannbetrieb die neu
geschaffene Beratungsstelle für Wildbach- und
Hangverbau. In den letzten acht Jahren leitete
er die Abteilung Verbauwesen und Hydrologie
mit vier Forschungsgruppen.

Die grossflächige Untersuchung der Wild-
bäche im Umer Reusstal war eine erste zentrale
Aufgabe, die ihn mehrere Jahre beschäftigte.
Als Mitglied der Kommission für die Sicherheit
der Nationalstrasse im Kanton Uri kartierte
und analysierte er in monatelanger Feldarbeit
zirka 60 Wildbachgebiete. Das vorhandene hy-
drologische Datenmaterial wurde nach neue-
sten Methoden, insbesondere auch aus der
quantitativen Geomorphologie, aufgearbeitet
und mit in- und ausländischen Erfahrungswer-
ten verglichen. Zur Abschätzung der Gefähr-
dung der N2 schaffte er eine neue Methodik
zur Beurteilung von Wildbächen und deren
Einzugsgebieten, die er in den kommenden
Jahren weiterentwickelte.

Dazu halfen die unzähligen Beratungsfälle,
die von der Beurteilung kleinflächiger Rut-
schungen, von Ratschlägen hinsichtlich bau-
licher Massnahmen bis zu Gefahrenbeurteilung
und bis zu Sanierungskonzepten reichten. Mit
den ausgedehnten Untersuchungen der Garn-
ser Wildbäche wurden die Grundlagen für eine
umfassende Sanierung des gesamten Einzugs-
gebietes erarbeitet. Später wurden Rutschungs-
entwässerungen, Aufforstungen und Bachver-
bauungen ausgeführt.

Jürg Zeller ist es ein grosses Anliegen, die
Probleme stets ganzheitlich zu erfassen, insbe-
sondere die Wechselbeziehungen zwischen

Bach und Einhängen. Er kennt wohl wie kaum
ein anderer die Wildbacheinzugsgebiete der
Schweiz. Nicht nur im Rahmen der grossen Be-
ratungstätigkeit, sondern auch in seiner Freizeit
besuchte und erwanderte er die Objekte seiner
Tätigkeit. Seine Gutachten bauten auf den vier
Säulen Beobachtung, Messung, Berechnung
und Erfahrung auf. Er war auch forschend tätig.
So widmete er sich intensiv der Hochwasser-
abschätzung und speziell der dazu nötigen Aus-
wertung der Starkniederschläge. Bei der Ver-
suchsanstalt für Wasserbau, Hydrologie und
Glaziologie der ETH regte er die Durchfüh-
rung von Laboruntersuchungen über den Ge-
schiebetrieb in Wildbächen an. Seine Publika-
tion über die Rutschungsentwässerungen zeugt
von seinem vertieften Eingehen auf hydrau-
lische und konstruktive Probleme.

Als 1976 die Gruppe Hydrologie an die Pia-

nung einer Messanlage für Wasser, Geschiebe
und Chemismus im Alptal heranging, kam dies
Jürg Zeller gelegen. Hier konnte er eine Pilot-
station schaffen, die Hochwasser und Geschie-
be misst. Nach seinen Ideen wurde eine Hydro-
phonanlage entwickelt, die die akustischen Si-
gnale des transportierten Geschiebes an über
den Querschnitt verteilten Punkten registriert.
Nachdem die Messanlage im Jahre 1982 einge-
weiht und dem Betrieb übergeben worden war,
ging am 25. Juli 1984 ein Extremhochwasser
durch die Messanlage. Die Station hatte uner-
wartet rasch Gelegenheit, sich zu bewähren.

Jürg Zeller hat in seiner Tätigkeit auch
immer wieder die Wichtigkeit der Kenntnis der
Schadenschronik betont. So wurde für den
Kanton Uri eine bis ins 15. Jahrhundert rei-
chende Katastophenchronik erstellt; der zeitge-
nössische Beitrag dazu sind die seit 1972 alljähr-
lieh erscheinenden Erhebungen über die Un-
wetterschäden der Schweiz.

Mit dem Aufkommen zunehmender Wald-
Schäden in den letzten Jahren sah sich das forst-
lieh Verbauwesen einer neuen Herausforde-
rung gegenübergestellt. Jürg Zeller hat sich in
den Fragen und den Folgen des sich verschlech-
ternden Waldzustandes im Gebirge stark enga-
giert. Er war Mitinitiant eines Workshop, der
sich mit den Auswirkungen von Waldschäden
auf die Hochwasserbildung, auf Rutschungen,
Bodenerosion und Geschiebetransport, auf
Wildbäche und Gebirgsflüsse befasste.

Jürg Zellers Dynamik ist fast sprichwörtlich,
doch genauso könnte man seinen Ideenreich-
tum und seine Gründlichkeit erwähnen. Sein
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dezidiertes Urteil mag manchmal auf Kritik ge-
stossen sein, doch war ihm eines stets Ziel und
Anliegen: die Förderung des forstlichen Ver-
bauwesens. Nebst seiner Forschungs- und Be-

ratungstätigkeit widmete er sich mit grosser
Freude seiner Vorlesung über Wildbach- und
Hangverbau an der Abteilung für Forstwirt-
schaft der ETH und leitete ein knappes Dutzend
Weiterbildungskurse für Forstpraktiker und
-beamte.

JUrg Zeller tritt zwar in den Ruhestand.
Sicher aber wird er nun einiges, das er schon
lang im Sinn hatte, realisieren.

ffö/)/6ß/'Ae;V an e/ne /tö/tere Fbratéeamftm,?

Das Eidgenössische Departement des Innern
hat als wählbar an eine höhere Forstbeamtung
erklärt:
— Duc, Philippe Robert, von Villars-Bramard VD
— Good, Erich Josef, von MelsSG
— Jacobi, Claudia Bettina, von Biel BE
— Pernstich, Christian René, von St. Nikiaus VS
— Weber, Thorvaldsson Theodor, von Arth SZ

Sanasilva

AWc/vez/usfsc/täfzrwge« rm/Dauer-
beoéoc/7/i/«gs/7ôc/?eH /n der

DewAc/îtonrf fßon;77i?rf//;,gs7/6i/«g

/m S'cAwoé/sc/;-F/'ô«/f/sc/;ct7 Wö/«9

Am 28,/29. März 1988 führte die Forst-
liehe Versuchs- und Forschungsanstalt Baden-
Württemberg, Abteilung Forstschutz, eine Bo-
nitierungsübung im Schwäbisch-Fränkischen
Wald durch. Die Teilnehmer waren Abteilungs-
leiter und Aussendienstmitarbeiler der For-
schungsanstalten aus Baden-Württemberg,
Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland, Bayern und
ein Vertreter der EAFV, insgesamt 16 Personen.

Die Bonitierungsübung umfasste Ansprachen
in Fichten- und Tannenbeständen ohne Schä-
den sowie in Beständen, die für schweizerische
Verhältnisse ungewöhnlich starke Schädigun-
gen von durchschnittlich 65% Nadelverlust auf-
wiesen.

Z/e/ rfer
Das Ziel dieser alljährlich durchgeführten Bo-

nitierungsübung war die Standardisierung der
Verlustansprachen und die einheitliche Beurtei-
lung von bestimmten Schadenmerkmalen.
Diese Übung wird unmittelbar vor Beginn der
Feldaufnahmen in den Fichten-, Tannen- und
Föhrenbeobachtungsflächen (Ende März bis
Ende April) durchgeführt und führt somit zu
einem einheitlichen Ansprachestandard für die

ganze Bundesrepublik Deutschland.

Distorrte /VoWe/7?e

Verschiedene Punkte wurden in der Diskus-
sion aufgegriffen. Als wichtigste seien erwähnt:
— Die Frage des Einbezugs der Ersatztriebe bei

Fichten in die gesamte Nadelmasse.
Die Ersatztriebbildung ist in vielen Fällen
eine natürliche Erscheinung und wird daher
zur gesamten Nadelmasse hinzugerechnet.

— Wie sollen seit 10 Jahren nicht durchforstete
Beobachtungsflächen waldbaulich behandelt
werden? Nach Meinung der Teilnehmer soll-
ten Dauerbeobachtungsflächen, die nur ge-
ringe Nadelverluste aufweisen, grundsätzlich
regelmässig durchforstet werden. In Flächen
mit starker Schädigung werden keine Ein-
griffe mehr vorgenommen, meistens handelt
es sich dabei um ältere Bestände.

— Methodische Änderungen bei der Nadel-/
Blattverlustansprache standen nicht zur Dis-
kussion. Einzig bei der Tanne wird im Bereich
der Schadstufe 0 bis 1. etwas weniger streng
taxiert als in früheren Beurteilungen.

— Eine besorgniserregende Entwicklung zeich-
net sich bei den Eichen ab. So sind in den
Bundesländern Berlin, Niedersachsen und
im Osten Bayerns starke Eichenerkrankun-
gen festgestellt worden. Die Ursachen dafür
sind noch nicht geklärt.

— Die Verbesserung des Gesundheitszustandes
des deutschen Waldes im Vergleich 1986/87
wird vor allem der günstigen Witterung zuge-
schrieben. Eine solche Verbesserung wurde
insbesondere beim Nadelholz festgestellt.
Der Zustand der Fichte stagnierte in den
Hauptverbreitungsgebieten. Die Tanne hatte
sich infolge eines verbesserten Wasserhaus-
haltes erholt. Die Föhre weist Erholungsten-
denzen auf.

ZksW/C/C

Die Waldschadenerhebungen 1988 werden
in der Bundesrepublik Deutschland wie folgt
durchgeführt:

In Nordrhein-Westfalen, Saarland, Bayern,
im Schwarzwald und Odenwald werden Inven-
turen im 4x4-km-Netz realisiert. Von der Regie-
rung in Bonn wurde beschlossen, in den übrigen
Gebieten auf einer Netzdichte von 8x8 km
zu basieren. /?. /erterer

Schweiz

Tt//7ösi//!g rfes &FZ,

Der Schweizerische Verband für Waldwirt-
schaft (SVW) schlägt vor, dass die Hauptabtei-
lung Wald statt dem Bundesamt für Umwelt-
schütz angegliedert zu werden in das Volkwirt-
Schaftsdepartement verlegt wird.
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Obschon sich die betroffenen Kreise stark da-

gegen gewehrt haben, scheint heute die Auf-
lösung des Bundesamts für Forstwesen und
Landschaftsschutz (BFL) unabwendbar. Auf
die Gefahr, dass die Hauptabteilung Wald dem
Bundesamt für Umweltschutz angegliedert
werden könnte, reagiert der Schweizerische
Verband für Waldwirtschaft (SVW) mit einem
völlig neuen Vorschlag: das Bundesamt für
Forstwesen soll analog zur Landwirtschaft
in das Volkswirtschaftsdepartement verlegt
werden. Dies geht aus dem Brief hervor, der
am 1. Juni 1988 an die Mitglieder der forstlichen
Gruppe der eidgenössischen Räte adressiert
wurde. Der SVW stützt sich auf das Argu-
ment, wonach mit dieser Verlegung lediglich auf
Bundesebene eine Organisationsform einge-
führt würde, die sich bereits in verschiedenen
Kantonen und in zahlreichen europäischen
Staaten bewährt habe. Er ersucht die Pariamen-
tarier, ihn «im aufgezeigten Sinne» zu unter-
stützen. F/D

Kantonsoberförsterkonferenz

y4w/7ösit«g des ß/X: e/n FWt/enßc/re/d

Wie einem kürzlich veröffentlichten Inter-
view mit den «Schaffhauser Nachrichten» zu
entnehmen ist, will Bundesrat Cotti das Bun-
desamt für Forstwesen und Landschaftsschutz
(BFL) auflösen und die Hauptabteilung
«Wald» dem Bundesamt für Umweltschutz
angliedern. Anlässlich ihrer Tagung vom 25./
26. Mai 1988 in Saint-Imier hat die erweiterte
Kantonsoberförsterkonferenz ihre Bestürzung
und Besorgnis bezüglich dieses Beschlusses ge-
äussert. Sie warnt vor den schweren politischen
Folgen, die ein solcher Fehlentscheid nach sich
ziehen würde. Altbewährte und leistungsfähige
Strukturen scheinen hier kurzfristigen Über-
legungen weichen zu müssen. Das Amt wäre
somit in seiner Effizienz ernsthaft gefährdet,
und dies würde die Zusammenarbeit mit den
kantonalen Forstämtern schwer beeinträchti-
gen. Angesichts der wirtschaftlichen und sozia-
len Bedeutung des Waldes ist es äusserst frag-
würdig, dass heute von den 14 Dienststellen
des EDI ausgerechnet das BFL diesen Rationa-
lisierungsmassnahmen zum Opfer fallen muss.

Der Vorsteher des Eidgenössischen Departe-
ments des Innern (EDI) hatte verschiedentlich
auf die Notwendigkeit einer Restrukturierung
seines Departements hingewiesen und in
diesem Zusammenhang die mögliche Auflösung
des BFL erwähnt. Auch haben die direkt betraf-

fenen Kreise, das heisst Waldwirtschaft, Forst-
wesen, Holzwirtschaft und Naturschutz, bereits
eingehend dazu Stellung bezogen und sich ge-
schlössen für die Erhaltung dieses Amtes einge-
setzt.

Im Herbst soll der Entwurf für das neue
Waldgesetz dem Parlament unterbreitet
werden, und in Anbetracht der noch anstehen-
den Fragen scheint der Zeitpunkt für eine
solche Massnahme möglichst ungünstig zu
sein. Der auf Ende September angekündigte
Rücktritt von BFL-Direktor Maurice de
Coulon hat nach Aussage von Bundesrat Cotti
diesen Beschluss erleichtert. Dieselbe Rück-
sichtnahme auf personelle Aspekte wäre eben-
falls gegenüber den 58 Mitarbeitern angebracht,
welche jetzt erneut ohne Vorinformation vor
Tatsachen gestellt werden.

Sowohl sachbezogene Argumente als auch
politische Erwägungen sprechen gegen die Auf-
lösung des BFL und die Eingliederung der
Hauptabteilung Wald in das Bundesamt für Um-
weltschutz (BUS). Das Forstwesen und die
damit verbundenen Fachkenntnisse sind vom
Objekt her gegeben und fordern, dass die Ein-
heit der Materie gewahrt wird. Der Themenbe-
reich Wald lässt sich kaum in Teilaspekte auf-
gliedern, ohne dass dabei wesentliche Zusam-
menhänge verlorengehen. Infolge der Wald-
Sterbeproblematik haben sich zwar die Schnitt-
stellen zum BUS erweitert, was aber noch lange
nicht die Eingliederung in dieses Amt rechtfer-
tigt. Der Wald ist zwar Bestandteil des Problem-
kreises Umwelt, geht aber in seinen vielfältigen
wirtschaftlichen und sozialen Funktionen weit
darüber hinaus. So kann zum Beispiel die für
unser Gebirgsland so wichtige Schutzfunktion
oder die Rohstoffproduktion nicht ohne wei-
teres ausgeklammert werden. Gewisse Zusam-
menhänge müssen ersichtlich bleiben: Die
heute zu Recht grossgeschriebene Walderhal-
tung wird seit rund einem Jahrhundert fast aus-
schliesslich aus dem Erlös der Holzproduktion
finanziert. Auch wenn die Einheit der Materie
in dem Sinne gewahrt wird, dass das Forstwe-
sen im Rahmen des BUS als Abteilung erhalten
bleibt, so bedeutet diese Eingliederung dennoch
eine Herabsetzung des politischen Stellenwertes
des Waldes. Dies steht in krassem Widerspruch
zu den wiederholt geäusserten Zusicherungen
von Bundesrat Cotti. So erklärte er zum Beispiel
in der Nationalratssitzung vom 14. März 1988:

«Der politische Stellenwert des Waldes wird in
den nächsten Jahren noch wachsen.» Demzu-
folge wäre eine Verstärkung des BFL nahelie-
gend, denn Strukturen widerspiegeln bekannt-
lieh Prioritäten.
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Es stellt sich auch die Frage, ob die Auflösung
des BFL wirklich einer Rationalisierung der Ar-
beitsabläufe entspricht. Die Überprüfung einer
Verwaltung darf nicht von rein organisatori-
sehen und schematischen Überlegungen geleitet
werden, sondern muss von der Frage der opti-
malen Aufgabenerfüllung ausgehen. Auch von
diesem Standpunkt aus lassen sich die vorgese-
henen Massnahmen nicht rechtfertigen, denn
das BFL hat sich als tatkräftiges und kornpe-
tentes Amt erwiesen. Die Eingliederung der
Hauptabteilung Forstwesen in das BUS, das mit
seinen 190 Stellen heute schon stark belastet
ist, würde die Tätigkeit innerhalb dieses Bun-
desamtes noch unübersichtlicher gestalten. Das

von Bundesrat Cotti als Argument vorgescho-
bene Problem der Übersicht wäre somit nicht
gelöst, sondern einfach um eine Stufe verscho-
ben. Die dem Forstwesen spezifische Problem-
Stellung beinhaltet zwar Umweltschutz, lässt
sich aber nicht auf diesen Teilbereich reduzie-
ren. Die Fachkenntnisse müssen direkt beim
Vorsteher des EDI eingebracht werden
können. Durch das Einfügen einer zusätzlichen
administrativen Stufe wird der Dienstweg ver-
längert, das heisst, die Aufgabenerfüllung wird
erschwert und verlangsamt. Gerade im Hinblick
auf die dringlichen Aufgaben, die sich heute im
Rahmen der Walderhaltung stellen, kann
dieser letzte Punkt schwere Folgen haben.

Es ist fraglich, ob die von McKinsey & Co.
vorgeschlagene «Lösung» die erwünschten
Auswirkungen auf das Problem «Waldsterben»
haben wird. Dieses lässt sich nicht anhand von
Rationalisierungsmassnahmen in der Bundes-
Verwaltung, sondern nur durch konkrete Mass-
nahmen im Rahmen der Luftreinhaltever-
Ordnung lösen. In diesem Bereich werden seit

geraumer Zeit Massnahmen auf ihre politische
Durchführbarkeit hin geprüft. Die Frage, ob
die Auflösung des BFL eine politisch machbare
Massnahme ist, sollte unbedingt mit derselben
Umsicht nochmals überprüft werden. F/D

Woc/irra# rfer D/e 57e//i/«£«a/i/r7e
der 7fa»ro/i.soFer/ôVïre/Fo«/ere»z zur /«zw/sc/ie«
öescWosscHew /t«/7ö.sw/ig des 57-X werde/r vw'r /«
ZW. S ff 9559 vo//Hm/à'rtg//c/i p«5//z/ere«.

Bundesrepublik Deutschland

Sem/nor/ur ^ rÄetafe/irer und
ôer/7'eW/c/?e,4».s5//de/- 7955

Das diesjährige Seminar von 12. bis 15. Sep-
tember soll den Teilnehmern neue Erkennt-
nisse und Erfahrungen bei der Aus- und Fort-
bildung von Forstwirten vermitteln und im

Rahmen eines Erfahrungsaustausches zur
Koordination und Weiterentwicklung der Aus-
und Fortbildung von Waldarbeitern beitragen.

Seine Schwerpunkte:
— Trennung zwischen überbetrieblicher Ausbil-

dung und Berufsschule noch zeitgemäss?
— Montageübungen an Motorsägen
-Video-Einsatz in der überbetrieblichen Aus-

bildung
— Abfassen von Arbeitsaufträgen
— Unfallgeschehen in der Forstwirtschaft
— Stammzahlreduzierung in Fichten-Jung-

beständen
— Aufforstung von Schadflächen

Ort: Landeswaldarbeitsschule Rheinland-
Pfalz in D-5238 Hachenburg.

Die Lehrgangskosten betragen wie bisher
DM 150,— (ohne Unterkunft und Verpfie-
gung).

^«mc/dwng Ws 7. zfugusr 7955 mit Namen
und Anschrift an: Kuratorium für Waldarbeit
und Forsttechnik, Fachbereich 5, Spremberger
Strasse 1, D-6114 Gross-Umstadt, Telefon
06078/2017.

Osterreich

37. /«reraor/o/ro/e 7/o/zmcsse /'« Ä7age«/brf

Die 37. Internationale Holzmesse in Klagen-
furt findet dieses Jahr in der Zeit vom 7. bis 11.

September statt.
An Fachveranstaltungen, Kongressen und

Symposien finden statt:

— Die 26. Arbeitstagung europäischer Holzfach-
journalisten vom 6. bis 8. September;

— das 2. Internationale Symposion «Bioener-
gie» am 7. September;

— das 19. Internationale Forst- und Holzsympo-
sion «Forstwirtschaft ohne Illusionen» am 8.

und 9. September;
— der Holzbautag am 9. September;
— das 3. Internationale Holzschutzsymposion

am 9. September;
— der Tag des Triester Hafens mit Holzmarkt-

gespräch am 9. September;
— der Österreichisch-Italienische Holzhandels-

tag am 10. September;
— der Sägertag am 10. September;
— und der Tischlertag am 11. September;
— dem Bauernwaldbesitzer wird Schwerpunkt-

mässig eine eigene Veranstaltung gewidmet
sein;

— weiter vorgesehen ist eine Fachtagung des
Deutschen Holzhandels.
Auskunft: Klagenfurter Messe, Postfach 220,

A-9021 Klagenfurt, Telefon (0463) 56 8 00-0.
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